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Fachbereich Finanzverwaltung 

Federführendes Amt Kasse 

Sachbearbeiter Silvia Stede 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 06.07.2022 zur Kenntnis 

 
Vermögenseigenschadenversicherung 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Jährlicher Beitrag Vermögenseigenschadenversicherung 4.586,14 € 
Jährlicher Beitrag Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 833,00 € 
 
 
Sachdarstellung: 
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung vom 7.6.2022 die Anpassung der 
Vermögenseigenschadenversicherung und die Neuaufnahme der 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung beschlossen.  
 
A) Die Vermögenseigenschadenversicherung beinhaltet eine Pauschalvollversicherung für 
alle Arbeitnehmer in Höhe von 250.000 € und eine zusätzliche Deckungssumme für 
Bürgermeister, Beigeordnete, Kämmerer, Fachbereichsleiter und Mitglieder von 
Ausschüssen in Höhe von 250.000 €. 
 
B) Bei der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung wurde eine Deckungssumme von 
5.000.000 € abgeschlossen. 
Diese Versicherung tritt in Kraft, wenn Vermögensschäden entstehen, die die 
Deckungssumme der Vermögenseigenschadenversicherung übersteigen. 
 
 




